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[-l n u erst tind,liche J ustiz
Staatliche Gerichte sind nicht imrner in der Inge, Konfliltte befriedigend zu lösen. Der

Rechtsweg dauert zu lange und kostet zu uiel. Die Rechtsuchenden uersteh,en

Gerichtsurteile haufi,g nicht. Gerichte miissen. zudem immer haufi.ger Gesetze aruwenden,

die sich als praxisuntauglich erweisen. Von UeliVogel-Eticnne

Wozu sind Gerichte da? <Unrecht soll umkeh-
ren!>, steht in Stein gemeisselt über dem Haupt-
portal des Bezirksgerichtes Zürich. Das heisst:
Aufgabe der Gerichte ist es, Unrecht zu beseitigen,
Konflikte zu befrieden und gerechte Urteile zu fäl-
len. Und das innert nützlicher Frist. Die Arbeit der
Gerichte bewegt sich stets in einem Spannungsfeld
zwischen gerechter Rechtsfindung und rechtzeiti-
ger Prozesserledi gung.

F ormalisierung des Rechtswe ges

Aus der zunehmenden Komplexität der Lebens-
verhältnisse resultiert eine überbordende Geset-
zesproduktion. Aber nicht etwa Rechtspraktiker
produzieren Gesetze, sondern Politiker. Wittert ein
Parlamentarier ein politisch heisses Thema, fordert
er ein neues Gesetz. Der Gesetzgebungsprozess
bietet unzählige Gelegenheiten zu medienwirksa-
men Auftritten. Dies alles weniger zur Bekämp-
fung von Unrecht als vielmehr zur Eigenprofilie-
rung und zur Förderung der politischen Karriere.
Gerichte müssen dann Gesetze anwenden, die sich
rasch als praxisuntauglich erweisen. Das neue
Strafrecht zum Beispiel enthält derart lebens-
fremde Bestimmungen, dass be¡eits wieder der Ruf
nach einer Rückkehr zum alten Recht ertönt.

In einem wirren Paragrafendschungel, den auch
erfahrene Juristen nicht mehr überblicken, gewinnt
vor allem die formalistische Fallerledigung an Be-
deutung. Richtern und auch Anwälten kommt die
ganzheitliche Betrachtung eines Konfliktes mit all
seinen psychologischen und soziologischen Aspek-
ten mehr und mehr abhanden. Den weisen Richter
gibt es nur noch in der Literatur, beispielsweise in
Brechts "Kaukasischem Kreidekreis>. Sozialkom-
petenz oder Psychologie sind weder im Jusstudium
noch in der juristischen Weiterbildung ein gewich-
tiges Thema.

Gerichte verlangen von Klägern neuerdings
prohibitive Kostenvorschüsse unter der Andro-
hung, dass ohne Geld nicht verhandelt werde. Der
Anwaltsverband begegnet der Formalisierung des

Rechtsweges mit einem Angebot an hochspeziali-
sierten Fachausbildungen. Immer mehr Anwälte
wissen von fast allem fast nichts und von fast nichts
fast alles. Richter und Anwälte mutieren zu
Rechts-Technike¡n, die einen Rechtsstreit nach
formellen und prozessualen Regeln lösen wollen.
Wir brauchen aber nicht bessere Tþchniker, son-
dern bessere P¡oblemlöser.

Alle grösseren Anwaltskanzleien unterhalten
eine Litigationsabteilung, also ein Tþam von An-
wälten, die sich schwergewichtig mit der Prozess-
führung beschäftigen. Die Prozessführung wird zu
einer rituellen Darbietung des Konfliktes mit Be-
hauptungs-, Substanzierungs- und Beweislasten.
Sieht sich ein Anwalt mit einem hoffnungslosen
Sachverhalt konfrontiert, stellt er ihn nach allen
Regeln der Prozesskunst auf den Kopf. Er ver-

sucht, dem Gericht darzulegen, dass die Gegen-
partei ihren Standpunkt falsch, zum Beispiel zu un-
vollständig oder zu spät, vorgebracht habe. Ge-
¡ichte nehmen solche Hinweise sehr dankbar ent-
gegen. Können sie eine Klage wegen Beweislosig-
keit abweisen, kostet sie dies einen Arbeitsauf-
wand von wenigen Seiten, müssen sie sich inhalt-
lich mit dem Fall auseinande¡setzen, genügen 20
Seiten nicht. Das Resultat: Die Rechtsuchenden
können Gerichtsentscheide nicht mehr verstehen.
Sie erwarten, dass sich die Gerichte materiell mit
ihren Anliegen auseinandersetzen, und haben kein
Verständnis für formalistische Lösungen.

Im Kanton Tþssin etwa wollte sich eine Ehefrau
scheiden lassen. Ihr Mann widersetzte sich der
Scheidungsklage und erklärte Berufung an das
Obergericht. Vor dem Tessiner Obergericht ver-
söhnten sich die Ehegatten. Doch das Obergericht
beschied ihnen, diese Versöhnung komme ptozes-
sual zu spät - sie würden nun zwangsweise geschie-
den. Immerhin stoppte dann das Bundesgericht
diesen übertriebenen Fo¡malismus.

M e di atio n st att Liti g atio n.

Natürlich wohnt die Gerechtigkeit, so Friedrich
Di.irrenmatt, auf einer Etage,zu welcher die Justiz
gar keinen Zuganghat. So erleben alternative Kon-
fliktlösungsmethoden heute einen grossen Auf-
schwung: Als Erste sind Unternehmen im wirt-
schaftlichen Wettbewerb dazu übergegangen, ihre
Rechtshändel privaten Schiedsgerichten im In- und
Ausland vorzulegen.

Schiedsgerichte arbeiten rasch und lösungs-
orientiert, nach eigenen Verfahrensregeln, und
sind mit erfahrenen Praktikern besetzt. Mediato-
ren sind dazu ausgebildet, auch ausserrechtliche
Konfliktaspekte zu erörtern und alle Anliegen
ihrer Klienten zu berücksichtigen. Collaborative
I-awyers setzen sich ausschliesslich für ein faires
Aushandeln von aussergerichtlichen Konfliktlö-
sungen eln.

Eine private Mediation dauert in aller Regel
wenige Monate, ein strittiger Prozess durch meh-
rere Ge¡ichtsinstanzen mindestens einige Jahre. In
einem ähnlichen Missverhältnis stehen die Kosten
der privaten und der staatlichen Konfliktlösung.

Zurück zur Selbsthilfe

Vom Mittelalter in die Neuzeit hat sich die private
Selbsthilfe hin zur staatlichen Rechtsprechung ver-
schoben. Das Verbot der Selbsthilfe und die Dele-
gation der Konfliktlösung an den Staat wurden all-
gemein als grosser Fortschritt empfunden. Doch
den Rechtsweg haben Politiker und auch Juristen
inzwischen mit derart vielen Schlaufen versehen,
dass sich der Rechtsuchende nur noch da¡in ver-
fangen kann. Deshalb findet heute wieder eine
Rückkeh¡ zur Selbsthilfe mittels aussergericht-
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licher, privater Konfliktlösungsmethoden statt.
Solche private Konfliktlösungsmethoden sind fast
immer effizienter und kostengünstiger als Ge-
richtsverfahren und führen zu allseits akzeptierten,
tragfähigen Lösungen anstatt zu einem prozessua-
len Scherbenhaufen.

Ueli Vogel-Etienne ist Bechtsanwalt, Mediator SAV und Collaboralive

Lawyer SVCL bei Èeyer Partner Bechtsanwälte, Zür¡ch.


